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Wölbert

Von: Kreishandwerkerschaften Ahrweiler | Mittelrhein | Rhein-Lahn 
<post@fachhandwerk.de>

Gesendet: Mittwoch, 25. März 2020 10:51
An: Wölbert
Betreff: KHS: Schutzschild fuer Rheinland-Pfalz

Sollte der Newsletter nicht korrekt angezeigt werden, klicken Sie bitte HIER 

Das 
auto matische  
Herunterlade
n d ieses Bilds  
aus dem  
In ternet 
wurde aus 
Datenschutzg
ründen von 
Micro so ft 
Office 
verhindert.

 

KHS: Schutzschild für Rheinland-Pfalz  
 
  Themenübersicht: 

    » Schutzschild für Rheinland-Pfalz 
 

 » Schutzschild für Rheinland-Pfalz  

 
   Schutzschild für Rheinland-Pfalz:  

Nachtragshaushalt und Soforthilfefonds für Bevölkerung und 
Wirtschaft 

  

Die Landesregierung will für die Bekämpfung der Corona-Pandemie und 
ihrer Folgen 3,3 Milliarden Euro in einer Kombination aus Bürgschaften, 
Barmitteln und Verpflichtungsermächtigungen bereitstellen und am Freitag 
in den Landtag einbringen. 

In den 3,3 Milliarden Euro sind 800 Millionen Euro enthalten für die aktuelle 
Krisenbewältigung, um die Menschen zu schützen und bestmöglich zu 
versorgen. 

Der Fonds der Landesregierung soll die Bundeshilfen auf sinnvolle Art und 
Weise ergänzen. Es werden zusätzliche Hilfen bereitgestellt: Die 
Bundeszuschüsse werden mit Sofortdarlehen ergänzt und die Soforthilfen 
auf größere Unternehmen mit bis zu 30 Beschäftigten erweitert. 

Diese werden im Landes-Fonds mit einer kombinierten Zuschuss- und 
Darlehens-komponente berücksichtigt. 

  

Konkret sehen die Soforthilfen von Bund und Land folgendes vor: 
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Selbstständige und Unternehmen bis zu 5 Beschäftigten: 

 Bis 9.000 Euro Zuschuss aus dem Bundesprogramm 
 10.000 Euro Sofortdarlehen des Landes bei Bedarf. 
 Insgesamt beträgt die Soforthilfe 19.000 Euro. 

  

Unternehmen von 6 bis 10 Beschäftigten: 

 Bis 15.000 Euro Zuschuss aus dem Bundesprogramm 
 10.000 Euro Sofortdarlehen des Landes bei Bedarf. 
 Insgesamt beträgt die Soforthilfe 25.000 Euro. 

  

Unternehmen von 11 bis 30 Beschäftigten: 

 Bis zu 30.000 Euro Sofortdarlehen des Landes zuzüglich einem 
Landes-Zuschuss über 30 Prozent der Darlehenssumme. 

 Insgesamt beträgt die Soforthilfe 39.000 Euro. 

  

  

Bürgschaften und Kredite 

  

Über die ISB sowie die Bürgschaftsbank Rheinland-Pfalz stehen Betriebs-
mittelkredite sowie Bürgschaften zur Verfügung. Damit können 
Unternehmen Zeit gewinnen, um etwa Lieferketten anzupassen oder eine 
zeitweise geringere Nachfrage zu überbrücken. Zudem hebt die 
Landesregierung per Allgemeinverfügung das Lkw-Fahrverbot an 
Sonntagen bis einschließlich 26. April 2020 komplett auf. 

  

Es wird eine Stabsstelle "Unternehmenshilfe Corona" im 
Wirtschaftsministerium eingerichtet. Unternehmen können sich mit Ihren 
Fragen an diese Stabstelle wenden: Telefon: 06131/16-5110 
E-Mail: unternehmenshilfe-corona@mwvlw.rlp.de. 

  

Für konkrete Fragen zur finanziellen Wirtschaftsförderung, 
insbesondere auch Liquiditätshilfen (Darlehen und Bürgschaften), 
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können sich Betriebe direkt an die Investitions- und Strukturbank 
Rheinland-Pfalz (ISB) wenden. 

  

Sie finden die Beratungshotline unter 

Telefon: 06131/6172-1333 oder per mail unter beratung@isb.rlp.de.   

  

Bei Fragen zu Bürgschaften können Unternehmen sich mit der 
Bürgschaftsbank Rheinland-Pfalz in Verbindung setzen. 

  

  

Steuern 

  

Betroffene Unternehmen können Anpassung der Vorauszahlungen, 
Stundung von Ertragsteuern, Verzicht auf Vollstreckungsmaßnahmen 
beantragen. 

  

Die Finanzämter sind angewiesen, ihr Ermessen großzügig anzuwenden. 
Hier gibt es weitere Informationen zu steuerlichen Maßnahmen in 
Rheinland-Pfalz. 

  

  

Hotline und Servicemail für Betriebe in Rheinland- 

PfalzStabstelle Unternehmenshilfe Corona: 

Telefon: 06131/16-5110 

E-Mail: unternehmenshilfe-corona@mwvlw.rlp.de 

  

Beratungshotline Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz 
(ISB):  

Telefon: 06131/6172-1333, 
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E-mail: beratung@isb.rlp.de 

» mehr
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